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Sprechstunden des Bürgermeisters
Es ist mir ein persönliches Anliegen für Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger,

stets ein offenes Ohr zu haben.

Ich werde in regelmäßigen Abständen Sprechstunden durchführen, in de-

nen Sie Ihre Ideen, Wünsche und Anliegen direkt an mich vortragen kön-

nen.

Die Termine für die Sprechstunden koordiniert Frau Wisser, Telefon 07682

/ 804-51.

Erfahrungsgemäß sind Bürgermeistersprechstunden gut besucht. Wer sei-

nen Termin nicht einhalten kann, sollte ihn absagen, damit weitere Inter-

essenten nachrücken können.

Nächste Bürgermeister-Sprechstunde am:

Mittwoch, den 01. Februar 2023 von 17 bis 18.30 Uhr in der Ortschafts-

verwaltung Yach

Ihr Roland Tibi

Fundsachen
FolgendenachstehendaufgeführteFundsachenwurdenabgegebenundkön-

nen beim Fundbüro im Bürgerbüro Elzach, Zimmer 1, Schmiedgasse 10 B,

79215 Elzach abgeholt werden: 1 Zusteller-Zeitungstasche, 1 Armbanduhr

Die Stadt Elzach sucht Wohnraum
Die Stadt Elzach sucht Wohnraum zur Anmietung für die Unterbringung von

Kriegsvertriebenen aus der Ukraine. Der Mietvertrag wird mit der Stadt

selbst geschlossen.

Bei Interesse zur Vermietung von Wohnraum, bitten wir Sie um eine entspre-

chende E-Mail an ukrainehilfe@elzach.de zu senden oder sich telefonisch

an Herrn Jan Krummer unter Telefon 07682 / 804-22 zu wenden.

Ihre Stadtverwaltung Elzach
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Öffnungszeiten:
Mo. – Fr.  8.00 – 12.00 Uhr
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Termine auch nach Vereinbarung möglich.

Stadtverwaltung 
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Weitere Öffnungszeiten zur Touristinfo und den Ortsverwaltungen finden Sie 
unter: www.elzach.de

WICHTIGE TELEFONNUMMERN

NOTDIENSTE
Wer wegen Verdachts auf eine Infektion mit dem Corona- 
virus die hausärztliche Notfallnummer 116 117 anruft, 
muss diese Nummer unbedingt – ohne Vorwahl – vom 
FESTNETZ aus wählen. Damit ist die Erreichbarkeit der 
Notfallpraxis Emmendingen gewährleistet. Anrufe vom 
Handy oder Smartphone landen hingegen bei einer 
bundesweit geschalteten Hotline.

BEREITSCHAFTEN
Wasserversorgung: Tel. 07682 91828-0

Stadtentwässerung: 07682 8463

Störungen Nahwärme: 07682 92 44 725

Öffnungszeiten Recyclinghof Elzach:
Fr. 13.00 – 17.00 Uhr, Sa. 9.00 – 13.00 Uhr

Öffnungszeiten Grünschnittsammelplatz: 
Fr. 13 – 17 Uhr, Sa. 9 – 14 Uhr

Sozialstation: Tel. 07682 909040

Betreuungsgruppe, Ehrenamtlicher Besuchsdienst 
„Zämme“: Tel. 07682 909040

Dorfhelferinnen / Einsatzleitung: Tel. 0761 4010618

Birgitta Fahrländer: Tel. 017617612633 

E-Mail: birgitta.fahrlaender@dorfhelferinnenwerk.de

Ambulanter Pflegedienst Heike Schmook 
Tel. 07682 921537, www.pflegedienst-schmook.de

Kommunale Inklusionsvermittlung der Stadt Elzach, 
Gemeinden Winden und Biederbach 

Telefon: 07682 80412, E-Mail: inklusion@elzach.de

Fortsetzung auf Seite 4

GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND ELZACH

Die Verbandsversammlung des Gemeinde-
verwaltungsverbandes Elzach hat am 
18.01.2023 in öffentlicher Sitzung den 
Entwurf der 14. punktuellen Änderung 
des Flächennutzungsplans „Haus der 
Generationen“ gebilligt und beschlossen, 
diesen nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
auszulegen.

Ziele und Zwecke der Planung
In Anbetracht der anhaltenden Nachfrage 
nach Wohnraum sowie Betreuungs- und 
Pflegemöglichkeiten ist die Gemeinde 
Biederbach bemüht, eine vielfältige Aus-
wahl dieser Angebote für alle Lebens-
lagen zu schaffen. Nun ist geplant, auf 
dem neu gebildeten Grundstück Flst. Nr. 
676/3 und einem Teilbereich des Flurstücks 
Nr. 676/4 ein „Haus der Generationen“ 
zu entwickeln. In diesem Haus sollen ein 
Pflegeheim, betreutes und barrierefreies 
Wohnen und ein Kindergarten integriert 
werden. Dieses generationenumfassende 
Konzept in zentraler Lage in der Gemeinde 
soll das Angebot an Betreuungs-, Pflege- 
und Wohnmöglichkeiten erweitern. 
Der geplante Standort für das „Haus der 
Generationen“ am südlichen Ortsrand von 
Biederbach-Dorf ist derzeit im wirksamen 
Flächennutzungsplan des GVV Elzach als 
Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen. 
Da es sich um eine Fläche im Außenbereich 
handelt, sind für die Realisierung des Bau-
vorhabens sowohl die Aufstellung eines 
Bebauungsplans als auch die Änderung 
des Flächennutzungsplans erforderlich. 
Da das Neubauvorhaben zeitnah realisiert 
werden soll, werden die Aufstellung des 
notwendigen Bebauungsplans und die 
Änderung des Flächennutzungsplans im 
sog. Parallelverfahren gem. § 8 (3) BauGB 
durchgeführt. Die hier vorliegende Flächen-
nutzungsplanänderung hat zum Inhalt, den 
genannten Bereich als Sonderbaufläche 
mit den Zweckbestimmungen „Haus der 
Generationen“ darzustellen. 

Lage
Der Änderungsbereich liegt am südlichen 
Rand von Biederbach-Dorf. Westlich des 
Gebiets verläuft die Dorf-Dobelstraße. Auf 
der gegenübergelegenen Straßenseite 
befindet sich die Schwarzwaldhalle. Südlich 
und östlich schließen sich Wiesenflächen 
an. Nördlich des Plangebiets verläuft der 
Hintertälerbach, an welchen sich wiede-
rum in nördlicher Richtung Wohngebäude 
anschließen. 
Der Änderungsbereich umfasst eine 
Gesamtfläche von 4.081 m² und betrifft 

Teilbereiche der Flurstücke Nrn. 676/3 und 
Nr. 676/4.

Im Einzelnen gilt der Lageplan vom 
15.12.2022. Der Änderungsbereich ist in 
folgendem Kartenausschnitt ersichtlich. 

Der Entwurf des Flächennutzungsplans 
wird mit Begründung und Umweltbericht 
vom 

06.02.2023 bis einschließlich 
13.03.2023 (Auslegungsfrist)

•  im Rathaus Elzach, Hauptstraße 69
•  im Rathaus Biederbach, Dorfstraße 18
•  im Rathaus Winden im Elztal, Bahnhof-

straße 1
während der üblichen Dienststunden 
öffentlich ausgelegt. 
Alle Unterlagen können auch auf der 
Homepage der Stadt Elzach (Startseite 
 Stadtentwicklung und Wirtschaft  
Planen & Bauen  Bauleitplanung  
zum Flächennutzungsplan) eingesehen 
werden. Diese Bekanntmachung erfolgt in 
den Amtsblättern der Stadt Elzach, sowie 
der Gemeinden Biederbach und Winden 
im Elztal.
Folgende Arten umweltbezogener Infor-
mationen sind verfügbar und Bestandteil 
der ausgelegten Unterlagen: 
• Umweltbericht vom 15.12.2022 
(Peter Lill, Fachbüro für Umweltplanung 
und Naturschutz) mit folgenden Themen-
blöcken:
Vorhabensbeschreibung, gesetzl. Grund-
lagen und weitere Vorgaben sowie in Fach-
gesetzen und Fachplänen festgelegte Ziele 

des Umweltschutzes, Bestandsaufnahme 
des Umweltzustandes, Prognose der Ent-
wicklung des Umweltzustandes, Prüfung 
alternativer Planungsmöglichkeiten, 
zusätzliche Angaben und Zusammen-
fassung.

Diese Unterlagen enthalten die folgenden 
Arten umweltbezogener Informationen:

a. Schutzgut Boden
Durch die Errichtung von Gebäuden und 
die Anlage von Verkehrsflächen werden 
Flächen neu versiegelt. Dabei handelt 
es sich um Böden mit einem mittleren 
bis hohen Bodenpotential. Durch Fest-
setzungen in den Bebauungsvorschriften 
sollte ein schonender Umgang mit dem 
Schutzgut Boden gewährleistet werden.

b. Schutzgut Wasser
Im Zuge des Vorhabens erfolgt eine Neu-
versiegelung von Flächen. Großräumig 
gese hen wird die Grundwasserneu-
bildung hierdurch voraussichtlich nicht 
in relevantem Ausmaß vermindert, da im 
Umfeld der Vorhabensfläche ausreichend 
große Aus gleichsflächen vorhanden 
sind. Festsetzungen im Bebauungsplan 
hinsichtlich der Pflasterung von Wegen 
und der Befestigung von Parkflächen mit 
wasserdurchlässigem Material könnten 
zur Verringerung von Beeinträchtigungen 
beitragen. 

c. Schutzgut Klima / Luft
Durch den zu erwartenden Anliegerverkehr 
aber auch während der Bauzeit ist mit 
einer entsprechend erhöhten Lärm- und 

Schadstoffbelastung zu rechnen. Weiter-
hin ist durch die Versiegelung von Flä-
chen insbesondere im Sommer von einer 
Erwärmung des Gebiets gegenüber dem 
bisherigen Zustand auszugehen. Positiv 
auf die klimatischen Verhältnisse würde 
sich die Anlage von Laubgehölzen sowie 
die Begrünung der Außenanlage ins-
gesamt auswirken. Im Hinblick auf die 
verbleibenden Freiraumflächen im Umfeld 
des Plangebiets ist nicht von einer erheb-
lichen Beeinträchtigung des Schutzguts 
auszugehen.

d. Schutzgut Tiere und Pflanzen
Im Zuge des Vorhabens werden über-
wiegend Flächen in Anspruch genommen, 
die eine mittlere naturschutzfachliche 
Bedeutung haben (Fettweiden). Von höher 
Bedeutung ist der kleinflächige Misch-
typ einer Fettweide/Nasswiese im süd-
lichen Bereich des Plangebiets. Es sind 
entsprechende landschaftspflegerische 
Maßnahmen zum Ausgleich der Eingriffe 
in Natur und Landschaft zu ergreifen.

Im Plangebiet sollten potentiell planungs-
relevante Arten (Vögel, Eidechsen, Amphi-
bien, Tagfalter, Libellen und Heuschrecken) 
kartiert werden, um eine erhebliche Beein-
trächtigung europarechtlich oder streng 
geschützter Arten gem. §§ 19 und 44 
BNatSchG sowie weiterer wertgebender 
Arten zu überprüfen.

e. Landschaftsbild
Die Ausweisungsfläche verfügt unmittel-
bar über keine landschafsbildprägenden 
Elemente. Die vorhandenen Bäche und 
Gräben, z.T. mit Gehölzstrukturen sind 
vom Vorhaben nicht betroffen. Insgesamt 
geht allerdings mit einer Überprägung 
unbebauter Offenlandflächen und der 
damit einhergehenden weiteren Flächen-
versiegelung eine Abwertung des Land-
schaftsbilds einher. Diese kann durch 
eine möglichst umfangreiche Eingrünung 
der geplanten Gewerbegebietsfläche 
abgemildert werden.

f. Schutzgut Mensch, Kultur- und 
Sachgüter
Durch den erwarteten Baustellen- und 
Anliegerverkehr ist im Bereich des Vor-
habens sowie in dessen Umfeld mit einer 
(temporär) erhöhten Lärm- und Schad-
stoffbelastung zu rechnen. Im Hinblick auf 
den Betrieb der angrenzenden Schwarz-
waldhalle ist mit einer Mehrbelastung des 
Bereichs zu rechnen. Die (Nah-)Erholungs-
funktion wird durch die Beanspruchung 

der neu auszuweisenden Fläche insgesamt 
nicht beeinträchtigt.

Bestandteil der ausgelegten Unterlagen 
sind auch die nach Einschätzung der 
Gemeinde wesentlichen, bereits vor-
liegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen: 
–  Landratsamt Emmendingen – Untere 

Naturschutzbehörde, Stellungnahme 
vom 30.03.2022: Die Vegetation einer 
möglich vorkommenden Nasswiese ist 
mit einer entsprechenden Kartierung 
durch einen Fachkundigen zu prüfen und 
zu klären, ob ein gesetzlich geschütztes 
Biotop vorhanden ist. 

–  Landratsamt Emmendingen – Untere 
Wasserbehörde, Stellungnahme vom 
04.04.2022: Die Grenze der Sonder-
baufläche sollte nicht im Über-
schwemmungsgebiet liegen, in welchem 
die Ausweisung von neuen Baugebieten 
verboten ist. 

–  Landratsamt Emmendingen – Land-
wirtschaftsamt, Stellungnahme vom 
10.03.2022: Auf die Inanspruchnahme 
der Nasswiese und der Biotopflächen 
sollte möglichst verzichtet werden. Bei 
notwendigen Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen ist auf agrarstrukturelle 
Belange Rücksicht zu nehmen. Durch 
den angrenzenden landwirtschaftlichen 
Betrieb kann es zu Lärm, Staub und 
Gerüchen kommen, die als ortsüblich 
hinzunehmen sind. 

–  Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 
21 Raumordnung, Baurecht, Denkmal-
schutz, Stellungnahme vom 31.03.2022: 
Es wird angeregt, die gesamte Fläche, 
die innerhalb des festgesetzten Über-
schwemmungsgebiets liegt, nicht als 
Baufläche darzustellen. 

Industrie und Handelskammer Süd-
licher Oberrhein, Stellungnahme vom 
10.03.2022: Zur besseren Ausnutzung der 
knappen Ressource Fläche/ Boden wird 
angeregt, die erforderlichen Stellplätze in 
einer Tiefgarage unterzubringen.
Landesnaturschutzverband BW, Stellung-
nahme vom 31.03.2022: Die Flächen 
der Nasswiese müssen hinsichtlich ihres 
Biotopwerts erfasst werden, sodass eine 
entsprechende Eingriffsminimierung und 
ein Ausgleich vorgesehen werden können. 
Es sollte geprüft werden, ob durch eine 
angepasste Gestaltung der Grünfläche 
der Erhalt der Biotopflächen möglich ist. 
Sollte eine Sicherung der Biotopflächen 
nicht möglich sein, hat an anderer Stelle ein 

Ausgleich durch Vernässung zu erfolgen. 
Zum Schutz des Landschaftsbildes sollte 
sich die Bebauung möglichst ortstypisch 
einfügen. 
Stellungnahme aus der Öffentlichkeit 
vom 03.04.2022: Durch den Eingriff in 
das Überschwemmungsgebiet seien erheb-
liche Sachschäden für die umliegenden 
Flächen zu erwarten. Deshalb sei die Fläche 
der Flächennutzungsplanänderung aus 
dem Überschwemmungsgebiet heraus-
zunehmen. 

Während der Auslegungsfrist können 
Stellungnahmen bei der Verwaltung
•  der Stadt Elzach, Hauptstraße 69, 79215 

Elzach
•  der Gemeinde Biederbach, Dorfstraße 

18, 215 Biederbach
•  der Gemeinde Winden im Elztal, Bahn-

hofstraße 1, 79297 Winden im Elztal
abgegeben werden. Da das Ergebnis der 
Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt 
wird, ist die Angabe der Anschrift des Ver-
fassers zweckmäßig.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
bei der Beschlussfassung über den Bau-
leitplan unberücksichtigt bleiben können. 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass eine 
Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 
1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfs-
gesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren 
nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 
1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
mit allen Einwendungen ausgeschlossen 
ist, die sie im Rahmen der Auslegungs-
frist nicht oder nicht rechtzeitig geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen 
können.

Elzach, den 26.01.2023

Roland Tibi
Vorsitzender des 
Gemeindeverwaltungsverbandes Elzach

Die ortsübliche Bekanntmachung von Ort 
und Zeit „Öffentliche Auslegung des 
Entwurfs zur 14. punktuellen Änderung 
des Flächennutzungsplans „Haus der 
Generationen“ (Gemeinde Biederbach)“ 
erfolgt im Elztäler Wochenbericht, zusätz-
lich in den Mitteilungsblättern der Stadt 
Elzach sowie der Gemeinden Biederbach 
und Winden im Elztal, sowie auf der Home-
page der Stadt Elzach unter dem Menü-
punkt Bekanntmachungen - Gemeindever-
waltungsverband Elzach, am 26.01.2023.

Öffentliche Auslegung des Entwurfs zur 14. punktuellen Änderung des Flächennutzungsplans
„Haus der Generationen“

Öffentliche Bekanntmachung
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Firmung 2023 in der Seelsorgeeinheit Oberes Elztal

In diesen Tagen werden die Einladungen zur Firmung versendet. Diese gehen
an alle Jugendliche der Seelsorgeeinheit, die im aktuellen Schuljahr die 9. oder
10. Klasse besuchen bzw. besuchen würden.
Der Empfang des Sakraments der Firmung fällt bei den Jugendlichen in ein
Alter, in dem es immer mehr darum geht, Verantwortung für sein eigenes Le-
ben zu übernehmen. Dies nehmen wir sehr ernst, denn mit der Frage nach der
Firmung stellt sich für die Jugendlichen auch die Frage, welche Rolle der Glau-
be und Gott in ihrem Leben spielen soll. Sie entscheiden, ob sie sich im Sakra-
ment der Firmung von Gottes Geist stärken lassen wollen.
Sollte eine Jugendliche oder ein Jugendlicher bis zum 7. Februar 2023 keinen
Einladungsbrief erhalten haben, obwohl sie oder er eigentlich zur angeschrie-
benen Gruppe gehört, dann bitten wir den betroffenen Jugendlichen, sich zu
melden.
Ebenso sind Jugendliche sowie junge Erwachsene, die eigentlich in den ver-
gangenen Jahren bei der Firmvorbereitung dabei gewesen sind oder wären,
sich aber nicht haben firmen lassen, ganz herzlich zur Vorbereitung und zum
Empfang des Firmsakraments eingeladen.
In beiden Fällen sowie bei Fragen wenden sich die Jugendlichen bzw. die jun-
gen Erwachsenen an Pastoralreferent Michael Wiedensohler, Telefon 07682 /
8083-24 bzw. wiedensohler@kath-oberes-elztal.de.
Das Sakrament der Firmung wird an folgenden Terminen gespendet werden:
Samstag, 24. Juni 2023 um 17 Uhr,
Freitag, 14. Juli 2023 um 17 Uhr
Sonntag, 16. Juli 2023 um 10 Uhr
Ab dem 3. Februar 2023 stehen auf der Webseite der Seelsorgeeinheit alle In-
formationen zum Ablauf der Firmvorbereitung sowie alle nötigen Unterlagen
zumDownloadbereit: https://www.kath-oberes-elztal.de/sakramente-kasua-
lien/das-sakrament-der-firmung/ . Anmeldeschluss ist der 24. Februar 2023!
Wir freuen uns auf ein spannendes und segensreiches Halbjahr mit den Ju-
gendlichen auf ihrem Weg zur Firmung!

Öffnungszeiten der Pfarrbüros

c Katholische Pfarrbüros:
• Elzach, Kirchplatz 6, Tel. 07682 / 8083-0, Fax 07682 / 8083-10, E-Mail: in-
fo@kath-oberes-elztal.de
Öffnungszeiten: Mittwoch, Donnerstag, Freitag von 9 bis 12 Uhr, Donnerstag
von 15 bis 18 Uhr
•Oberwinden, Kirchberg 16, Tel.: 07682 / 256, Fax 07682/ 8435, E-Mail: hoern-
leberg@kath-oberes-elztal.de
Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr, Mittwochnachmit-
tag von 15 bis 18 Uhr.
c Evangelisches Pfarrbüro
Pfarrbüro: Zollstockstraße 6, 79215 Elzach, Tel. 07682 / 8281, E-Mail: Elzach-
oberprechtal@kbz.ekiba.de// Homepage: www.eki-elzach-oberprechtal.de
Öffnungszeiten: dienstags 10.30 bis 12 Uhr, donnerstags,15 bis 16.30 Uhr.

Die Stadt Elzach gratuliert

zum Geburtstag
c Yach
1. Februar: Notburga Eberhardt (70 Jahre)
2. Februar: Carola Margarete Brunhilde Rapp (75 Jahre).
Zum Ehejubiläum
Die Stadt Elzach gratuliert zur Goldenen Hochzeit
27. Januar: Cordula und Gottfried Hermann Schätzle.

Imkerverein Oberelztal Monatsversammlung

Am Freitag, 27.01., findet um 19 Uhr imGasthof Schützen, Elzach-Oberprech-
tal, die erste Monatsversammlung in diesem Jahr statt. Thema des Abends:
Vorbereitung für das kommende Bienenjahr. Josef Weber, Schriftführer

Altenwerk Elzach – Biederbach

Am Dienstag, 31. Januar, ist ein Spiele-Nachmittag im Haus des Gastes.
Wir beginnen um 14.30 Uhr. Zur weiteren Info und zum Termin merken:
Am Sonntag, 11. Juni, fährt das Altenwerk nach Ötigheim zu den Frei-
lichtspielen. Geboten wird das Lustspiel: „Das Wirtshaus im Spessart!“
Näheres wird zeitnah bekannt gegeben, die Info ist zum Termin vormer-
ken. Infotel.: 07682 / 8624.

Latscharistammtisch

Ab Freitag, 27.01., findet um 20 Uhr wieder unser Stammtisch im Löwen statt.
Alle Interessierten, Fänger, Humoristen, die Vorstandschaft und alle sonsti-
gen Latschari sind herzlich eingeladen. Heil om Narreseil Latschariverein

Ordnerversammlung der Narrenzunft Elzach

Für alle, die sich am Fackelumzug als Ordner zur Verfügung stellen, findet
am Donnerstag, 2. Februar, um 20 Uhr eine Einweisung und Vorbespre-
chung im Gasthaus Ochsen statt. Mit einem kräftigen Tralla-ho: Narren-
zunft Elzach

Narrenzunft: Zunftbeiträge Barzahler, Bändel, Mit-
gliedsanträge

Am Samstag, 4.02. und Samstag, 11.02., wird von 10 bis 14 Uhr in der Zunft-
stube (Alfing) Gelegenheit geboten, für Barzahler den Mitgliedsbeitrag ein-
zuzahlen. Mitglieder, welche bei einem anderen Kreditinstitut als der Volks-
bank bzw. Sparkasse Kunde sind, können die Fasnetsbändili abholen. Au-
ßerdem können Zunft- und Sonderplaketten, Schuttigfohne, Lärvli, Fasnet-
CD und Narrenfibel gekauft werden. Dieses Jahr kann auch eine Neuauflage
der kleinen Plakete, die zuletzt Ende der 90er Jahre ausgegeben wurden,
erworben werden. An beiden Terminen besteht auch die Möglichkeit, Mit-
glied in der Narrenzunft zu werden. Im Besonderen weisen wir darauf hin,
dass ohne aktuelles Zunftbändili keine Fackel am Fackelumzug ausgegeben
wird.DasZunftbändili ist amSchuttig zubefestigen.Mit einemkräftigenTral-
la-ho: Narrenzunft Elzach

TTC Elzach - Spielberichte und Vorschau

Spielberichte:
TTC Elzach – TTV March II 8:8
SV Kirchzarten II – TTC Elzach 2:9
TTC Elzach II – TTC Köndringen III 8:8
Spielvorschau:
Fr., 27.01.: 20 Uhr TTC Glottertal – TTC Elzach III
Mo., 30.01.: 20 Uhr TUS Bleichheim II – TTC Elzach II
Mehr Infos gibt es auf unserer Homepage www.ttc-elzach.de.

Narrenzunft Bergteufel Oberprechtal - Narrenfahrplan

Am Samstag und Sonntag, 28. und 29.01.2023, fahren wir in Begleitung des
Musikvereins Trachtenkapelle Oberprechtal zum 50-jährigen Jubiläum der
Burghexen nach Waldkirch.
Samstag 28. Januar
Abfahrt ist um 17.30 Uhr auf dem Schulplatz, der Nachtumzug beginnt um
19.11 Uhr, Start Nr. 31.
Sonntag 29. Januar
Abfahrt ist um 11 Uhr auf dem Schulplatz, um 14.11 Uhr beginnt der große
Jubiläumsumzug, Start Nr. 3.

Freie Ausbildungsplätze an Berufsfachschule für Pflege

An der Berufsfachschule für Pflege im Landkreis Emmendingen startet je-
des Jahr im April und Oktober die dreijährige Ausbildung zur Pflegefach-
frau bzw. zum Pflegefachmann. Auch ein duales Bachelor-Studium ist
möglich. Träger der Schule, die ihren Sitz im Weiherschloss auf dem Ge-
lände des Zentrums für Psychiatrie hat, sind der Landkreis Emmendingen
mit dem Kreiskrankenhaus und das Zentrum für Psychiatrie (ZfP). Der
nächste Ausbildungsbeginn ist im April 2023, auch für den Ausbildungs-
start im Oktober sind noch Plätze frei. Infos gibt’s unter www.pflegeschu-
le-em.de und per Telefon 07641 / 461 1766.

Änderungen beim Müllbehälter immer schriftlich melden

Anträge zum Tausch in größere oder kleinere Müllbehälter und alle Ände-
rungsmitteilungen (z.B. bei Umzug, Eigentumswechsel, usw.) dürfen aus-
schließlich schriftlich durch den Grundstückseigentümer oder die beiAbfall-
wirtschaft angemeldete Hausverwaltung erfolgen.
Antragsformulare sowie ein Merkblatt mit wichtigen Informationen sind bei
der Abfallwirtschaft des Landratsamtes, in den Rathäusern und auf der In-
ternetseite des Landratsamtes www.landkreis-emmendingen.de erhältlich.

Veranstaltung im Kreiskrankenhaus: Schwangerschaft
und Geburt

Im Kreiskrankenhaus Emmendingen findet am Mittwoch, 1. Februar, um
18.30 Uhr eine Kennenlern-Veranstaltung statt – als Infoabend vor Ort oder
im WebSeminar. Alle, die Familienzuwachs bekommen, sind vom Kreis-
krankenhaus hierzu herzlich eingeladen, bei der es viele Infos rund um
den medizinischen Rahmen der Geburt gibt. Die Teilnahme ist kostenfrei,
bei der Anmeldung unter Telefon 07641 / 454-2271 wird bekanntgegeben,
ob die Veranstaltung als WebSeminar oder als Vor-Ort-Termin stattfinden
wird.

Infoveranstaltung Ausbildung zum/zur FamilienpflegerIn

Am Samstag 4. Februar 2023, 10 bis 13 Uhr
Marta-Belstler-Schulen GmbH – Familienpflegeschule, Immentalstraße 14,
79104 Freiburg. Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Sie!

Konstruieren mit der CAD-Software Solidworks

Mit einer leistungsfähigen 3D-Konstruktionssoftware können Betriebe Pro-
dukte schneller und kostengünstiger entwickeln. Die Gewerbe Akademie
der Handwerkskammer Freiburg bietet vom 6. bis 29. März 2023 eine Schu-
lung mit der CAD-Software Solidworks an. Im Vordergrund stehen grundle-
gende Techniken der konzeptionellen 3D-Konstruktion. Dazu zählt das Er-
stellen dreidimensionaler Körper, Teilemodellierung, Arbeiten mit Baugrup-
pen und Bewegungssimulation.
DerUnterricht findet immerMontagundMittwoch, jeweilsvon 17.30bis21.30
Uhr, statt. Weitere Auskünfte, auch zu Fördermöglichkeiten, erteilt die Ge-
werbe Akademie unter Telefon 0761 / 15250-24. Infos und Anmeldung auch
online: www.gewerbeakademie.de/weiterbildung

KOGL-Infoveranstaltung am 4. Februar

„Apfelbäume als Halbstamm“ und „Anbau und Pflege von Birnen“
Themen der KOGL-Infoveranstaltung am 4. Februar 2023
• Apfelbäume als Halbstamm
Jetzt ist die richtige Zeit, an den Apfelbäumen zu arbeiten. Wir schneiden
Rundkronen, welche die typische Baumform in der freien Landschaft dar-
stellt, und demonstrieren, wie dabei am besten vorgegangen wird.
• Anbau und Pflege von Birnen
Das Wissen um Standort, Sorte und den richtigen Schnitt sind für eine Ernte
der köstlichen Früchte entscheidend, und dieses Wissen wollen wir unseren
Besuchern vermitteln. Zudem zeigen wir, wie man alte Birnen-Hochstämme
pflegen kann, um sie lange wegen ihres hohen ökologischen Wertes zu er-
halten. Interessierte sind eingeladen, am Samstag, 4.02., von 10 bis 12 Uhr in
den Lehrgarten an der Alten Straße in Kenzingen zu kommen. Die Veranstal-
tung ist kostenlos, eine Spende zum Erhalt des Lehrgartens ist willkommen.
Den Jahresplan der KOGL- Informationsveranstaltungen 2023 sowie die An-
fahrt zum Lehrgarten finden Sie unter www.kogl-emmendingen.de.
Kreisverband Obstbau, Garten und Landschaft Emmendingen (KOGL)

Herzmeditation nach Dr.Laskow mit Anita Olland

in Kooperation mit Informa in Elzach von 9 bis 9.30 Uhr am Donnerstag, 2.
Februar. Andrea Hin, Inhaberin von Informa, bietet nach der Herzmeditation,
in folgenden Kurs mitzumachen an: Montag „Sanfter Rücken „ von 17.30 bis
18.30, Donnerstag „Yoga sanft“ Kurs von 9.30 bis 11 Uhr und Samstag „Yoga“
von 15.45 bis 17 Uhr. Mehr Infos unter : https://anita-olland.com/holoenerge-
tic_de.php und https://www.youtube.com/watch?v=lVKgMR9HyGY
Veranstalterin : Anita Olland in Kooperation mit Andrea Hin Informa Elzach.
Mehr Infos unter ao@anita-olland.com. Ort : bei Informa Schwarzwaldstr. 6,
Elzach. Kosten: Gratis https://informa-elzach.de/

Traditionelles Preiscego im Landgasthof Adler-Pelzmühle

Traditionelles Preiscego amSonntag, 29. Januar (Altes Schwarzwälder Kar-
tenspiel das früher gerne gespielt wurde in den Wintertagen/Nächten)
Beginn: 14 Uhr im Landgasthof Adler-Pelzmühle in der Frischnau
Wir spielen das 3er Preiscego. Startgeld 8 Euro. Es sind tolle Preise zu gewin-
nen. Die Cegospieler/innen aus Elzach und Umgebung sind herzlich einge-
laden. Falls Sie noch fragen haben, bekommen Sie Auskunft unter der Tele-
fonnummer 07682 /255. Es lädt ein das Pelzmuehleteam

EBTV Jahreshauptversammlung 2023

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Ehrenmitglieder, liebe Eltern,
zu unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung 2023 am Freitag, 27. Ja-
nuar 2023, um20Uhr im „Gasthaus Rebstock“ in Oberwindenmöchten wir
Sie recht herzlich einladen.
Tagesordnung: 1. Begrüßung durch die Vorsitzenden der Vorstandschaft; 2.
Bericht der Schriftführerin; 3. Berichte aus den Abteilungen: • Ballett • Jazz/
Zumba • Turnen • Eltern-Kind-Turnen; 4. Bericht der Kassenverwalterin; 5.
Bericht der Kassenprüferinnen; 6. Entlastung derVorstandschaft; 7. Neuwah-
len der Vorstandschaft; 8. Neuwahlen der KassenprüferInnen; 9. Ehrungen;
10. Sonstiges/ Ausblick auf das kommende Vereinsjahr.
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme. Anträge zur Jahreshauptversamm-
lung richten Sie bitte bis spätestens 20.01.2023 an die Vorstandschaft.
Mit sportlichen Grüßen Ihre EBTV- Vorstandschaft

Müllgebühren für 2023 bis 1. März begleichen

Die Müllgebührenbescheide für 2023 werden von der Abfallwirtschaft des
Landratsamtes Emmendingen in den nächsten Tagen verschickt. Sie gehen an
Grundstücks- und Wohnungseigentümer sowie Hausverwaltungen. Mieter
rechnen ihre Müllgebühr anteilig über die Nebenkosten ab. Die Müllgebühr
muss bis zum 1. März 2023 bezahlt werden. Die neuen Müllgebühren für 2023
sind auf dem Gebührenbescheid aufgeführt. Anträge zur Lieferung oder Rück-
gabe von Müllbehältern, die erst nach dem 4. November 2022 bei der Abfall-
wirtschaft eingegangen sind, konnten im Jahresbescheid nicht mehr vollstän-
dig berücksichtigt werden. Dies wird Anfang Februar mit einem Änderungsbe-
scheid und einer Nachforderung bzw. Gutschrift verrechnet. SEPA-Mandate für
den Bank-Einzug der Müllgebühren oder Änderungen hierzu müssen schrift-
lich über das Formular erfolgen, das dem Gebührenbescheid beiliegt. Es ist
auch im Internet unter www.landkreis-emmendingen.de abrufbar.

MITTEILUNGEN DER KIRCHEN

JUBILARE
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5 31
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   VEREINSGESCHEHEN AUS OBERPRECHTAL

MITTEILUNGEN VOM LANDRATSAMT
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ENDE DES MITTEILUNGSBLATTES DER STADT ELZACH

Elzach
Stadt

Öffentliche Bekanntmachung 
Sitzung des Gemeinderates der Stadt Elzach 

Termin: Dienstag, 31.01.2023, 19:00 Uhr  

Ort, Raum:  Bürgerzentrum Krone-Ladhof, Ladhof 5, 
79215 Elzach 

Tagesordnung 
1.  Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen 

Sitzung vom17.01.2023 und sonstige Bekanntgaben

 2.  Haushaltsplan 2023 – Beratung und Beschlussfassung 
1. Beschluss über die Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2023 
2. Feststellung des Wirtschaftsplanes der Stadtwerke Elzach 
für das Wirtschaftsjahr 2023 
3. Feststellung des Wirtschaftsplanes der Stadtentwässerung 
Elzach für das Wirtschaftsjahr 2023

3. Forsteinrichtung: Zielsetzung

4.  Baugebiete „Schrahöfe-Schulhaus“ und „Schrahöfe-Bergle-
weg“ – Beschlussfassung über die Bauplatzvergabekriterien 
und -richtlinien

5.  GVV Elzach Haushaltplan 2023 – Einbringung, Beratung und 
Beschlussempfehlung

6. Fragen der Bürgerinnen und Bürger

7.  Bekanntgaben, Anregungen der Mitglieder des Gemeinderates

Roland Tibi 
Bürgermeister 

STADT ELZACH 
Hauptstraße 69 
79215 Elzach


